


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 126 
- Annostraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.05.1965 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan entsprechend §§ 6 und 12der BauNVO vom 
26.06.1962 festgesetzt. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Zahl der Vollgeschosse sowie die Grund- und Ge-
schossflächenzahl im Plan festgelegt. Die dort ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist zwingend. 
Gemäß § 17 Abs. 8 der Bau NVO wird festgelegt, dass für die Einfahrt in den Garagenhof an der 
Annostraße zwischen den Häusern Nr. 14 und 18 aus städtebaulichen Gründen die nach § 17 
BauNVO für dieses Gebiet festgesetzten Höchstwerte überschritten werden können. 

3. Baugestaltung 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung (Ziffer 3 der Textlichen Festsetzungen) beruhen auf  
§ 9 (2) BBauG, § 4 der 1. DVO zum BBauG und § 103 der BauO NW. 

Bei der Bebauung des Grundstückes Annostraße Nr. 16 ist das Erdgeschoss für die Erschließung 
des Garagenhofes als Durchfahrt frei zu halten. Im Übrigen hat sich die Bauweise der vorhande-
nen Nachbarbebauung anzupassen. 
Die Standorte der Garagen sind durch Baulinien festgesetzt. Vorgeschrieben sind Flachdächer, 
wobei die Traufhöhen gleich sein müssen. 
Die einzelnen Garagentrakte sind gestalterisch und in der Materialverwendung zu einer Einheit 
auszubilden. Die Grenzwände müssen dabei in demselben Material wie die Vorderwände aus-
geführt werden. Im Übrigen ist eine allseitige Verblendung vorgeschrieben. 
Die Gestaltung der privaten Garagenvorplätze hat einheitlich zu erfolgen. 





Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 126/1

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 04.11.1998 Es gilt die BauNVO 1990

Folgende Nutzungen sind gemäß § 1 Abs. 5 und 9 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausge-
schlossen:

– von den allgemein zulässigen Einzelhandelsbetrieben gemäß § 6 Abs. 2 Ziff. 3 BauNVO: Stehim-
bisse, die nicht im Zusammenhang mit einer Verkaufsstätte oder einer Gaststätte stehen, und Sex-
Shops

– Vergnügungsstätten gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO.

Die Ausnahme nach § 6 Abs. 3 BauNVO wird gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes.


